
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 6 Oö. FGPG § 6
 Oö. FGPG - Oö. Feuer- und Gefahrenpolizeigesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.11.2024

Nach einem Brand hat der P-ichtbereichskommandant für eine ausreichende und entsprechend ausgerüstete

Brandwache zu sorgen. Die Brandwache hat die Aufgabe, ein Wiederau2ammen des Brandes durch versteckte

Glutnester zu verhindern; sie ist erst dann abzuziehen, wenn eine weitere Brandgefahr nicht mehr zu erwarten ist. Von

der Beendigung der Brandwache sind die die Brandursache erhebenden Organe zu verständigen. Zu

Aufräumungsarbeiten ist die Brandwache nicht verpflichtet.
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